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Bezirkshauptmannschaft Villach-Land 

 

Verlautbarung gemäß §§ 29 und 48 iVm § 54 des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907, zuletzt geändert 

durch BGBl. I Nr. 100/2024.  

Frau Dr. Moser Julia, Ärztin für Allgemeinmedizin, wohnhaft in 9523 Villach, Schillerstraße 2c, hat bei der 

Bezirkshauptmannschaft Villach-Land um die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke als 

Nachfolgerin der Frau Dr. Helga Dorner am Standort Dorfstraße 13, 9542 Afritz am See angesucht.  

Die in § 48 Abs. 2 Apothekengesetz genannten Personen haben etwaige Einsprüche gegen die 

Neuerrichtung an der ärztlichen Hausapotheke am Standort Dorfstraße 13, 9542 Afritz am See innerhalb 

von längstens sechs Wochen, vom Tag der Verlautbarung in der Kärntner Landeszeitung an gerechnet, bei 

der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land, Meister Friedrich Straße 4, 9500 Villach, schriftlich geltend zu 

machen. Später einlangende Einsprüche werden nicht mehr in Betracht gezogen bzw. endet die 

Parteistellung (§ 48 Abs. 3).  

 

Villach, am 30. September 2024  

 

Für den Bezirkshauptmann: 

Mag. Christoph M a y e r 
 


